
 AG Minden

Beschwerde In der Strafsache: Beschuldigter      , 5 Gs 1029/04
Beschluß vom 09.12.2004 von Richter Wacker

Minden, den 01.02.2005

Hiermit lege ich Beschwerde gegen den Beschluß von Richter Wacker vom 09.12.2004 ein.

Ich beantrage den Beschluß von Richter Wacker vom 09.12.2004 aufzuheben, damit das
Verfahren weiter ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.

Richter Wacker hat am 09.12.2004 mit Beschluß des AG Minden eine von mir eingelegte
Beschwerde wegen eines Durchsuchungsbeschlußes abgewiesen ohne eine Entscheidung von
der Strafkammer am LG Bielefeld einzuholen (StPO §306 Abs. 2). Der Rechtszug ist damit
ersichtlich nicht ordnungsgemäß behandelt worden.

Richter Wacker hat damit aufgrund des Devolutiveffektes (GVG §73 Abs. 1) gegen Artikel 101
Abs. 1 Satz 2 GG verstoßen. Die Entscheidung verstößt somit auch gegen Artikel 20 Abs. 3
GG.

Eine Rechtsmittelbelehrung lag dem Beschluß von Richter Wacker nicht bei. 

(F. Lorenz)
Beton- u. Stahtbetonbauer
Hochbaufacharbeiter
Fachkraft für Arbeitssicherheit
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